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Grenzüberschreitendes bei den Hexenverfolgungen 
an Alpenrhein und Bodensee1 
VON MANFRED TSCHAIKNER

Die südöstliche Bodenseeregion und ihr Hinter-
land bildeten in der Frühen Neuzeit eine politisch 
und konfessionell stark segmentierte Zone, die 
aber dennoch von einem intensiven gegenseitigen 
Austausch geprägt war. Deshalb lässt sich hier auf 
engem Raum auch bei den Hexenverfolgungen die 
Bedeutung sozialer, ökonomischer und politischer 
Faktoren, ja überhaupt der Stellenwert sämtlicher 
Ereignisse erst durch den grenzüberschreitenden 
Vergleich bestimmen. 

In der untersuchten Region lagen die österrei-
chischen Herrschaften vor dem Arlberg, die den 
Großteil des heutigen Bundeslandes Vorarlberg 
umfassten. Der verschieden ausgeprägten Selbst-
verwaltung der dortigen Gerichtsverbände standen 
landesfürstliche Vögte gegenüber, die vor Ort 
residierten und den oberösterreichischen Behör-
den in Innsbruck Rechenschaft schuldeten. Letz-
tere verfügten bis kurz nach dem Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges auch über die Hochgerichts-
barkeit im Prättigau, einem Tal, das heute zum 
schweizerischen Kanton Graubünden zählt. Im 
östlichen Rheintal erstreckten sich die vom ehe-
mals reichsritterlichen, später gräflichen Ge - 
schlecht derer von Hohenems regierten reichs-
freien Territorien Hohenems, Lustenau, Schellen-
berg und Vaduz. Westlich des Rheins grenzten 
daran eidgenössische Untertanenlande. Daran 
anschließend lag das Gebiet der Stiftsabtei und der 
reichsfreien Stadt St. Gallen sowie das Appenzell 
mit jeweils sehr unterschiedlichen Verfassungs- 
und Verwaltungsstrukturen. 

Bedeutung staatsrechtlicher Strukturen

Ein grenzüberschreitender Vergleich der Hexen-
verfolgungen in der staatlichen Gemengelage an 
Bodensee und Alpenrhein ergänzt die als gesichert 
geltende Erkenntnis, dass die Einbindung von 
Territorien in ausgeprägte Flächenstaaten allge-
mein eine Eindämmung der gerichtlichen Hexen-
verfolgungen bewirkte,2 durch die Veranschauli-
chung der Bedeutung verschiedener Herrschafts- 
und Verwaltungsstrukturen auf engstem Raum. 

Im Gegensatz zu verbreiteten Vorstellungen war 
dabei nicht die Regierungsform ausschlaggebend, 
also nicht, ob es sich um eine Adelsherrschaft 
handelte oder ob die Hoheitsrechte durch landes-
fürstliche Beamte, Vögte, Pfandherren oder sogar 

durch demokratisch gewählte Obrigkeiten ausge-
übt wurden. Als weit bedeutsamer erwies sich der 
Entscheidungsspielraum der Inhaber von Hoheits-
rechten gegenüber unter- und/oder übergeordne-
ten Instanzen beziehungsweise gegenüber den 
Interessen bestimmter Bevölkerungskreise. 

In den österreichischen Herrschaften vor dem 
Arlberg wurden die Handlungsmöglichkeiten der 
Gerichtsbehörden durch rechtliche und finanziel-
le Vorgaben der zuständigen Regierung und Kam-
mer in Innsbruck verfolgungshemmend eingeengt, 
ohne dass Letztere die Hexenprozesse grundsätz-
lich abgelehnt hätten. Aber im Gegensatz etwa zu 
Tirol stand deren Vorgaben in den Gebieten west-
lich des Arlbergs ein hoher und damit nicht mehr 
in Einklang zu bringender Verfolgungsdruck von 
Seiten der Bevölkerung entgegen. Dieser Umstand 
bewirkte schließlich schon um die Mitte des  
17. Jahrhunderts – also vor allem im Vergleich 
zum restlichen Österreich zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt – den vollständigen Abbruch der Hexen-
prozesse. 

Derselbe Druck der Hexen verfolgenden Bevöl-
kerung löste das Gegenteil aus, wenn Obrigkeiten 
– wie zum Beispiel in der Grafschaft Vaduz und 
der Herrschaft Schellenberg – einseitig von Land-
ständen oder – wie etwa im benachbarten  
Prättigau – direkt von der wahlberechtigten Bevöl-
kerung abhängig waren. Diese Konstellationen 
führten in beiden Fällen zu exzessiven Hexen-
jagden,3 die bis heute in Form der Ausgrenzung 
von Nachkommen ehemaliger Hexenverfolger, 
den so genannten Tobelhockern, in zwei Liechten-
steiner Gemeinden4 und als die „gross Häxatöödi“ 
– als die „große Hexentötung“ – im Prättigau in 
Erinnerung geblieben sind. Wesentlich anders als 
hier entwickelten sich die Hexenverfolgungen in 
der Grafschaft Hohenems und im Reichshof Lus-
tenau, wo die Handlungsfreiheit des Landes- und 
Gerichtsherrn von über- und untergeordneten 
Instanzen kaum beeinträchtigt wurde. Hier 
erstreckten sich die Hexenprozesse zwar ebenfalls 
bis ins letzte Viertel des 17. Jahrhunderts, sie 
erreichten aber nie für die Gemeinwesen bedroh-
liche Ausmaße. 

Nicht nur in diesen selbständigen Territorien, 
sondern auch innerhalb des großräumigen öster-
reichischen Länderkomplexes wies die Intensität 
der Hexenverfolgungen eine Korrelation mit den 
unterschiedlichen Verwaltungs- und Gerichts-
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strukturen auf. In den beiden zusammengehörigen 
Herrschaften Bludenz und Sonnenberg, wo der 
Einfluss der Innsbrucker Regierung am weit- 
reichendsten war, fanden die Hexenprozesse zum 
frühesten Zeitpunkt ein Ende. In der Herrschaft 
Bregenz führten Kompetenzstreitigkeiten zu einer 
Komplizierung dieser Gerichtsverfahren, was etli-
chen Angeklagten das Leben rettete. Am wenigs-
ten bürokratische Hindernisse hemmten die 
Hexenprozesse in der Herrschaft und in der Stadt 
Feldkirch, wo auch sämtliche Hinrichtungen 
stattfanden, die für die Mitte des 17. Jahrhunderts 
in den österreichischen Herrschaften vor dem 
Arlberg belegt sind.5 

Verfolgungsdruck von Seiten der Bevölkerung

Bei den Hexenverfolgungen an Alpenrhein und 
Bodensee ging die Initiative, soweit sich dies quel-
lenmäßig feststellen lässt, immer von bestimmten 
Bevölkerungsgruppen aus, die aber anhand der 
erhaltenen Unterlagen quantitativ und sozial 
nicht eindeutig fassbar sind. Es kann auch nicht 
klar zwischen Verfolgung fordernden Bevölke-
rungskreisen und jenen Personengruppen unter-
schieden werden, die dem Treiben neutral oder 
ablehnend gegenüber standen, denn mehrfach sind 
spätere Opfer von Hexenverfolgungen ursprüng-
lich selbst als Verfolger bezeugt. Umgekehrt  
lassen sich aber keine bei Hexenprozessen freige-
sprochenen Angeklagten später als Hexenverfolger 
feststellen. 

Dafür, dass die Hexenverfolgungen nur einen 
Vorwand für die Erreichung anderer Ziele, also 
eine (bewusste) Instrumentalisierung, darstellten, 
finden sich in der untersuchten Region keine 
Quellenbelege. Durchaus bestehende Konflikte 
zwischen den Oberbehörden in Innsbruck und den 
zum Teil sehr selbstbewusst agierenden Vögten 
oder zwischen den Unterbehörden vor Ort und 
konkurrierenden städtischen Gerichtsinstanzen 
führten nie dazu, dass Hexenprozesse wider bes-
seres Wissen zur Durchsetzung oder Manifestie-
rung von Machtansprüchen geführt worden wären. 
Selbst die anderenorts vielfach belegten Justiz-
nutzungen im Umfeld der Hexenverfolgungen 
blieben hier aus. In den österreichischen Herr-
schaften scheint es allen Seiten bewusst gewesen 
zu sein, dass die heiklen Gerichtsverfahren gegen 

vermeintliche Hexen unter den gegebenen Voraus-
setzungen kaum dazu geeignet waren, eigene 
Interessen durchzusetzen. Die weitaus meisten 
Hexenprozesse bewirkten hierzulande Defizite 
und belasteten die Amtskassen schwer, von den 
häufig auftretenden verfahrensrechtlichen Kom-
plikationen und ihren Nachwirkungen ganz abge-
sehen.6

Bezeichnenderweise bildete auch die erwähnte 
„gross Häxatöödi“ in den zehn Gerichten des 
Prättigaus nur eine Folge, nicht jedoch ein Instru-
ment oder eine politische Begleiterscheinung der 
endgültigen Ablösung von der österreichischen 
Oberherrschaft. Erst nach Erlangung der Selbstän-
digkeit bewegte die Hexen verfolgende Bevölke-
rung ihre gewählten Vertreter zu einem Vorgehen, 
das diesen davor aufgrund der verwaltungsrecht-
lichen Barrieren verwehrt gewesen war. Sehr viele 
Menschen bezahlten damit die Unabhängigkeit 
von Österreich mit dem Leben.

Selbst in der Grafschaft Vaduz und in der Herr-
schaft Schellenberg, deren Hexenprozesse in der 
historischen Literatur lange Zeit vornehmlich als 
ein Mittel der Geldbeschaffung, ja sogar als ein 
„organisierter Raubzug der Obrigkeit und ihrer 
willfährigen Beamten gegenüber den eigenen 
Untertanen“ galten,7 lässt sich bei genauer Ana-
lyse der Akten keine Instrumentalisierung des 
Hexenwesens feststellen. Die zitierte Einschät-
zung der Ereignisse bildet vielmehr eine unreflek-
tierte Übernahme von politischen Wertungen und 
Argumenten der Verfolgungsopfer beziehungs-
weise deren Nachkommen. Diese hatten nicht 
zuletzt damit eine summarische Aufhebung aller 
Hexenprozessurteile der Jahre 1679 und 1680 
durch den Reichshofrat sowie das Recht auf voll-
kommene Restitution der damit verbundenen 
umfangreichen Güterkonfiskationen erwirkt.8

Der soziale Sinn von Hexenverfolgungen

Den sozialen Sinn der Hexenverfolgungen bildete 
der dringende Wunsch mehr oder weniger breiter 
Bevölkerungsschichten, dass ihre Obrigkeiten den 
durch heimtückische Mitmenschen vermeintlich 
ausgeübten Schadenzauber effektiv bekämpften. 
Dabei ging es nicht darum, grundsätzlich jede 
Form von Magie zu kriminalisieren und auszu-
merzen. Dies hätte nicht nur dem Weltbild der 
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treibenden Kräfte der Hexenverfolgungen im länd-
lichen Bereich, sondern ebenfalls jenem der städ-
tischen Kreise sowohl katholischer als auch pro-
testantischer Konfession widersprochen. Ja, selbst 
Landesfürsten – nicht nur jene aus dem Haus 
Hohenems, sondern ebenso manche Habsburger 
– waren bekanntlich keineswegs über magische 
Denkmuster erhaben.9 Dies bedeutet aber nicht, 
dass magisches Denken einen Kontext bildete, 
„der in allen und für alle Lebenssituationen kons-
titutiv war“.10 Im Gegenzug scheint es jedoch 
wenige Lebensbereiche gegeben zu haben, in 
denen nicht auch Magisches bedeutsam sein oder 
werden konnte. 

Außer Frage steht darüber hinaus, dass Schaden-
zauber zumeist nicht aktiv betrieben, sondern 
dem weitaus größten Teil der Beschuldigten nur 
unterstellt wurde.11 Allerdings versuchten sehr 
wohl einzelne Personen, Liebes-, Wetter- oder 
anderen Zauber auszuüben. Entsprechende Zeug-
nisse verdanken wir keineswegs „ausschließlich 
den Schriften von Gebildeten, von Theologen, 
Bischöfen, Juristen und Verwaltungsbeamten“.12 

Auch in der untersuchten Region wurden  
Zauberei- und Hexereivorstellungen von manchen 
Zeitgenossen nachweislich explizit als Unfug 
abgelehnt. In der Herrschaft Sonnenberg ist eine 
entsprechende Äußerung selbst von einem Land-
geistlichen überliefert (Nenzing).13 Diese kritische 
Haltung wuchs jedoch nie zu einem stärkeren 
Protest gegen die Hexenverfolgungen an. Die ein-
zige Ausnahme bildete die von den Ständen getra-
gene Bewegung gegen die Hexenjagden des Vadu-
zer Landvogts Romaricus Prügler von Herkelsberg 
1679. Dass dabei aber keine grundsätzliche Ableh-
nung der Hexenvorstellungen überwog, zeigte sich 
im nachfolgenden Jahr, als die bei den Hexenpro-
zessen konfiszierten Güter nunmehr statt dem 
Landesfürsten den Ständen anheimfallen sollten: 
Im Gefolge dieser Umschichtung fanden die davor 
kritisierten Gerichtsverfahren ungehemmte Fort-
setzung. 

Übernahme der elaborierten Hexenvorstellung

Von zentralem Interesse erscheint in diesem 
Zusammenhang die Frage, wie in der untersuch-
ten Region bei der Bekämpfung von Schadenzau-
ber, mit dem die Menschen seit unvordenklichen 

Zeiten umzugehen wussten, die Vorstellung vom 
Superverbrechen der kumulativen Hexerei über-
nommen wurde. Deren neue, über Schadenzauber 
und Teufelsbund hinausreichende Elemente sind 
im südöstlichen Bodenseeraum in den Gerichts-
akten vor den Vierzigerjahren des 16. Jahrhunderts 
nicht nachweisbar.14 Sicherlich aber war die ela-
borierte Hexenvorstellung hier schon davor 
bekannt. Im 15. und 16. Jahrhundert bestanden in 
der Region am Alpenrhein enge Verbindungen in 
den norditalienischen, den westschweizerischen 
und in den gesamten süddeutschen Raum sowie 
eine hohe Mobilität bis in die hintersten Alpen-
täler.

Die kumulative Hexenvorstellung fand auf alle 
Fälle leichtere Akzeptanz auf Grund des Umstands, 
dass die Imaginationen von Hexenflügen und 
Hexentänzen im volkstümlichen Denken Entspre-
chungen kannten, die stark an die friaulischen 
Benandanti erinnern. So ist zum Beispiel um 1550 
im Bregenzerwald die Vorstellung bezeugt, dass 
Mitglieder einer „Gesellschaft“ zu gewissen  
Zeiten auf den Rücken von Wölfen auf eine mar-
kante Bergspitze fuhren und dort rituelle Kämpfe 
mit anschließender Heilung durchführten.15

Allein die sich in den Vierzigerjahren des  
16. Jahrhunderts verschlechternde wirtschaftliche 
und politische Lage des Bodenseeraums und  
die dadurch zweifellos gestiegene Bereitschaft, 
Sündenböcke zu verfolgen, bieten keine ausrei-
chenden Erklärungen für die Umwertung der 
nachtfahrenden Frauen zu einer verschworenen 
Gruppe von Verbrechern, die die Grundfesten des 
Gemeinwesens gefährdeten. 

Dass man diese jedoch als massiv bedroht emp-
fand, zeigt das Vorgehen gegen so genannte „land-
schädliche Leute“ – das waren angeblich von 
fremden Fürsten gedungene Mordbrenner,16 im 
Auftrag des türkischen „Erbfeinds“ agierende 
Juden17 und „gewöhnliche“ Massenmörder,18 deren 
Bekämpfung die Constitutio Criminalis Carolina 
von 1532 in Artikel 128 regelte.19 Ihre Verfolgung 
ging sowohl in den katholischen Herrschaften vor 
dem Arlberg als auch in der rekatholisierten ehe-
maligen Reichsstadt Konstanz20 und in der protes-
tantischen Stadt St. Gallen den ersten Hexen-
prozessen nach dem elaborierten Muster voran. In 
Vorarlberg geschah dies bereits um die Mitte des 
16. Jahrhunderts; in St. Gallen vollzog sich Ähn-
liches ein halbes Jahrhundert später.21 Dabei  
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lösten sich die Deliktarten selbstverständlich 
nicht ab.22 Auch mussten sie nicht in jedem 
Gericht in derselben Reihenfolge auftreten.  
So wurde die spektakulären Verbrechen des 1540 
in Feldkirch hingerichteten Clemens Gastel aus 
Schongau23 sicher weit über die Herrschafts- 
grenzen hinaus bekannt. Bei dem gleichzeitig  
im Thurgau justifizierten Schwaben Bastian Röss-
ler ist bekannt, dass Abschriften seiner Geständ-
nisse an benachbarte Obrigkeiten versandt  
wurden.24

„Landschädliche Leute“ in Vorarlberg

Nun waren schon die ersten Gerichtsverfahren 
gegen vermeintliche Hexen, die der Inquisitor 
Heinrich Kramer 1484 in Ravensburg führte, einer 
deutlichen Zunahme von Strafprozessen mit 
Todesurteilen gefolgt.25 Auch später begleitete die 
Hexenprozesse vielfach ein Anstieg der Krimina-
litätsrate.26 Bei der Verfolgung von „landschäd-
lichen Leuten“ aber formte oder bestätigte sich im 
zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts – und dies 
scheint mir für das Verständnis der nachfolgenden 
Hexenverfolgungen an Alpenrhein und Bodensee 
von hoher Bedeutung zu sein – ein starkes 
Bewusstsein von einer existenziellen Gefahr, die 
von Einzeltätern oder Personengruppen ausging. 
In der Form von Mordbrennern betrachtete man 
diese sogar als überregional organisiert und im 
Dienst fremder Mächte handelnd.27 Gegen die 
„landschädlichen Leute“ glaubte man allgemein 
einen erbitterten Kampf führen zu müssen, der bei 
den Gerichtsverfahren den gehäuften und ver-
schärften Einsatz der bislang eher selten ange-
wandten Tortur nicht nur rechtfertigte, sondern 
geradezu erforderte.28

Die vorgeschriebene Überprüfung der Aussagen 
durch schriftliche Nachfragen erwies sich auf 
Grund der Menge an Verbrechen und der oft sehr 
großen Entfernung der Tatorte als unmöglich. Im 
Gefolge der damals geführten Prozesse mussten 
unter der Folter erzielte Geständnisse bald allge-
mein als ausreichende Grundlagen der Urteilsfin-
dung akzeptiert werden. Zudem bildete es keine 
Ausnahme mehr, dass sich nach Anwendung der 
Tortur weitaus größere Dimensionen der Verbre-
chen herausstellten, als ursprünglich angenom-
men worden waren. 

Wie bei den „landschädlichen Leuten“ galten 
solche „Grenzüberschreitungen“ später auch für 
das Delikt der Hexerei als konstitutiv, obwohl 
während der gesamten Epoche der gerichtlichen 
Hexenverfolgungen fast ausnahmslos29 der Tatbe-
stand des Schadenzaubers den Ausgangspunkt von 
Prozessen und das Hauptthema von Zeugenaus-
sagen bildete.30 Diese auffällige inhaltliche Diffe-
renz zwischen den Anklagen und den Urteilen 
wurde von den Zeitgenossen nie thematisiert, 
denn sie entsprach ihren Interessen. 

Im Gefolge der Tortur wurden die Laienrichter 
und Amtleute in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts also zusehends mit dem Phänomen von 
ganzen Verbrecher-„Gesellschaften“31 konfron-
tiert, deren Untaten alles bisher Bekannte in den 
Schatten stellten sowie mit neuen Mitteln wie 
gedruckten und veröffentlichten Fahndungslisten 
bekämpft wurden, die wiederum zur Erhöhung der 
Furcht beitrugen.32 Spätestens durch die bei den 
Hinrichtungen verlesenen Geständnisse erfuhr 
auch die Öffentlichkeit von dem ungeheuren 
Gefahrenpotenzial. Vermutlich trugen auch hier-
zulande die aufkommenden Druckmedien das 
Ihrige zur Verbreitung der entsprechenden Vorstel-
lungen bei.33 Von der Wahrnehmung einer großen 
äußeren Bedrohung hin zur Angst vor heimtücki-
schen und damit noch gefährlicheren inneren 
Feinden war es schließlich nur noch ein kleiner 
Schritt.34 Die Prozesse gegen die „landschädlichen 
Leute“ hatten den Weg zu den gerichtlichen 
Hexenverfolgungen nach elaboriertem Muster auf 
alle Fälle geebnet.35

Genau am Übergang zu den neuen Zauberei- 
und Hexenprozessen ist das Gerichtsverfahren 
gegen Anna Kugelmännin, eine aus dem Schwäbi-
schen stammende Vagantin, zu verorten, die 1539 
als erste Person in Vorarlberg nach einem Geständ-
nis von Schadenzauber, des Teufelsbundes und der 
Teufelsbuhlschaft hingerichtet wurde. Die Auf-
zeichnungen zu ihrem Fall lassen erkennen, dass 
das damit befasste Bludenzer Gericht keineswegs 
daran interessiert war, die verhaftete Frau auch für 
magisch verursachte Schäden innnerhalb der 
österreichischen Herrschaften vor dem Arlberg 
verantwortlich zu machen. Man zwang die Gefan-
gene des Weiteren zu keinem Geständnis von 
Hexenflug und der Teilnahme an Hexensabbaten. 
Ihre Aussage, dass sie den Teufelspakt in Augs-
burg gebeichtet und bereits gebüßt habe, akzep-
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tierte man, so dass die Frau schließlich zusammen 
mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn 
hauptsächlich wegen der Mitwirkung an zahlrei-
chen Morden in allen möglichen Regionen hinge-
richtet wurde.36 Es nimmt den Anschein, als ob 
das neue, auf das weibliche Geschlecht ausgerich-
tete Hexereidelikt für die regionalen Gerichte 
grundsätzlich eine stärkere soziale Integration 
voraussetzte, als dies bei einer landfremden Vagan-
tin der Fall sein konnte. Bei den späteren Opfern 
der Hexenprozesse in Vorarlberg und Liechten-
stein handelte es sich jedenfalls ausschließlich um 
Einheimische. 

Die „landschädlichen Leute“ in St. Gallen

In der Region westlich des Rheins löste sich diese 
Einschränkung im Verlauf des 17. Jahrhunderts 
leicht auf. Dort wurde aber auch das kumulative 
Hexereidelikt deutlich später übernommen, und 
zwar sowohl in der protestantischen Reichsstadt 
St. Gallen als auch im katholischen Appenzell-
Innerrhoden. Lange Zeit weigerten sich maßgeb-
liche St. Galler Rats- und Gerichtsmitglieder, 
mehr als Zauberei zu ahnden. Hexenflug und 
Hexensabbat erkannten sie nicht als Realität an. 
Dabei konnten sie sich auf den bekannten Huma-
nisten, Reformatoren, Stadtarzt, Historiker und 
Bürgermeister Joachim von Watt, genannt Vadian 
(1484–1551), berufen, der diese Hauptmerkmale 
des Hexereidelikts ausdrücklich als „Teufelsge-
spinst“ abgetan hatte. Dem Hexenflug und dem 
Hexensabbat wurde in der Stadt bezeichnender-
weise erst dann für kurze Zeit Realität beigemes-
sen, als bei einem Gerichtsverfahren zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts eine Reise ins Totenreich und 
der Umgang mit wahrsagenden Seligen gestanden 
worden war. Dies hatte offensichtlich zu einer 
Verunsicherung geführt, die aber bald wieder über-
wunden wurde.37

Die geringe Bedeutung, die sowohl der Hexerei 
als auch der Zauberei in der Handelsstadt St. Gal-
len beigemessen wurde, veranschaulicht die 1683 
veröffentlichte Stadtchronik Marx Haltmeyers. 
Sie erwähnt die entsprechenden Prozesse mit 
keinem Wort,38 während ein anderes Ereignis, das 
wenige Wochen nach der ersten Hinrichtung einer 
Zauberin stattfand, als große Sensation angeführt 
ist, die man bey uns nie gehört habe: Damals war 

es zu fünf Hinrichtungen in zwölf Tagen gekom-
men. Bei vier davon handelte es sich um schwerst-
kriminelle „landschädliche Leute“, die zusammen 
112 Menschen ermordet, Dutzende Häuser, ja 
etliche Dörfer eingeäschert, schwangere Frauen 
vergewaltigt, aufgeschlitzt sowie den ungeborenen 
Kindern die Händchen abgeschnitten haben sol-
len, und zwar in allen möglichen Ländern, unter 
anderem in Ungarn, Italien und Spanien. Im Ver-
gleich zu diesen Gräueln mussten die in St. Gallen 
gestandenen Übeltaten der Zauberinnen und spä-
ter der Hexen geradezu als harmlos erscheinen, 
was den sozialpolitischen Interessen der städti-
schen Obrigkeit wohl entgegenkam.

Im Gegensatz zu vielen ländlichen Gerichten 
hielt die Stadt denn auch während und nach den 
Zauberei- und Hexenprozessen an der Verfolgung 
der „landschädlichen Leute“ fest. Insgesamt 
bezahlten die entsprechenden Prozesse hier viel 
mehr Menschen mit dem Leben, als bei den Zau-
berer- und Hexenverfolgungen in einem doppelt 
so langen Zeitraum verurteilt wurden.39

Das allgemeine Bedrohungsgefühl, das in den 
Jahrzehnten um 1600 zu einer bislang ungekann-
ten Verschärfung der gerichtlichen Abwehrmaß-
nahmen geführt hatte, kam übrigens auch darin 
zum Ausdruck, dass die st. gallischen Sodomie-
Prozesse nun gehäuft mit Kapitalverbrechen in 
Verbindung gebracht wurden.40 Nicht von unge-
fähr hatte schon eine schwyzerische bzw. glarne-
rische Hochgerichtsordnung aus dem 16. Jahrhun-
dert „Kätzer [= Sodomiten], Hexen, Brenner“, die 
man alle durch das Feuer hinrichtete, in einem 
gemeinsamen Abschnitt angeführt.41

Wie als Bestätigung dafür, dass selbst die vagie-
renden Verbrecher die Hexen sozusagen als ihre 
ortsansässigen Verbündeten betrachteten, konnte 
die Aussage eines später hingerichteten Landstrei-
chers aus Bamberg verstanden werden. Er hatte 
vor seiner Verhaftung in dem damals noch hexen-
verfolgungsfreien st. gallischen Raum die provo-
zierende Frage gestellt, ob doch nienen keine 
hexen seyen, die daß closter [St. Gallen] in grund 
verderbend.42 Bald darauf sollten auch die dortigen 
Obrigkeiten nicht mehr umhin kommen, den 
Kampf gegen diese vermeintliche Bedrohung auf-
zunehmen.
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Die frühen Hexenprozesse im Hinteren 
Bregenzerwald

Dass aber Handelsstädte mit ihren besonderen 
sozialen Strukturen und politischen Interessen 
allgemein nicht zu den Vorreitern der Hexenver-
folgung zählen konnten, ist bekannt.43 So fehlte 
auch in Konstanz, als dort 1546 zwei Frauen auf 
Grund von Schadenzauber und Teufelsbund hin-
gerichtet wurden, noch jeder Bezug auf Hexenflug 
und Hexensabbate. Außerdem waren die Gerichts-
verfahren von einem starken sozialdisziplinieren-
den Interesse der städtischen Obrigkeit gegenüber 
der Bevölkerung geprägt.44

Völlig anders hingegen stellte sich die Situation 
zur selben Zeit in einem abgelegenen ländlichen 
Gericht im südöstlichen Bodenseeraum, nämlich 
im Hinteren Bregenzerwald, dar. Während im 
südwestdeutschen Bereich umfangreichere 
gerichtliche Hexenverfolgungen bekanntlich erst 
um 1562,45 also mehr als ein Jahrzehnt später, 
einsetzten, begann hier – nach den vorliegenden 
Informationen als große Ausnahme im weiten 
Umkreis – bereits vor der Mitte des 16. Jahrhun-
derts eine Reihe von Hexenprozessen nach dem 
Muster des elaborierten Hexereidelikts. Von da 
aus griffen die Verfolgungen schließlich in die 
Herrschaft Bregenz und in andere Teile der Herr-
schaft Feldkirch, zu der der Hintere Bregenzerwald 
zählte, über. Die weiter davon entfernten Herr-
schaften Bludenz und Sonnenberg verblieben damals 
bei der Verfolgung „landschädlicher Leute“.46

Die Besonderheit, dass im Hinteren Bregenzer-
wald bereits sehr früh Hexenprozesse nach dem 
elaborierten Muster geführt wurden, entspringt 
keinen spezifischen Ereignissen oder Belastungen 
dieses Gebiets im entsprechenden Zeitraum. Was 
an auslösenden Faktoren im sozialen, wirtschaft-
lichen und mentalen Bereich angeführt werden 
kann, trifft mehr oder weniger auch für die benach-
barten Gerichte in der Region zu. Der Hintere 
Bregenzerwald wies nur in einer Hinsicht eine 
Sonderstellung auf, nämlich bei seiner politischen 
Struktur. Darin ist auf der Grundlage der skizzier-
ten Entwicklung auch der Schlüssel zum Ver-
ständnis des sozialen Sinns der dortigen Hexen-
verfolgungen zu finden. 

Der Hintere Bregenzerwald bildete eine 
Gerichtsgemeinde, die von keiner juristisch und/
oder theologisch gebildeten Oberschicht und  

keinen landesfürstlichen Amtsträgern, sondern 
von Vertretern der Bevölkerung regiert wurde. 
Diese verstanden es seit dem ausgehenden Mittel-
alter, sich im Zusammenspiel mit herrschaft-
lichen Interessen – wohlgemerkt nicht gegen 
diese – eine bemerkenswerte politische Eigenstän-
digkeit zu schaffen beziehungsweise zu erhalten, 
was im Rückblick des 20. Jahrhundert zu einer 
Romantisierung als „Freie Bauernrepublik“  
führte. Die Verknüpfung der eigenen Interessen 
mit jenen der Herrschaft zu beidseitigem Vorteil 
fand naheliegenderweise maßgeblichen Nieder-
schlag im Bereich des Gerichtswesens. Nach neu-
eren Forschungen war dabei zweifellos „die inten-
sive Kommunalisierung der Friedewahrung [...] 
einer der zentralen Gründe, weswegen die 
Gerichtsgemeinde zu einem solchen Selbstbe-
wusstsein heranwachsen“47 konnte, wie es in den 
österreichischen Gebieten vor dem Arlberg  
keinem anderen politischen Verband gelang. 

Ihr Ziel erreichten die Bregenzerwälder im aus-
gehenden 15. Jahrhundert nicht durch beharrliches 
Festhalten an überkommenen Rechtsformen wie 
der „Urteilsfindung nach formellen Gesetzmäßig-
keiten eines seine vitalen Interessen schützenden 
sozialen Verbandes“, sondern ganz im Gegenteil 
durch die Öffnung gegenüber modernen Prinzipien 
der Verobjektivierung wie den sachlichen Bewei-
sen und Geständnissen der Angeklagten.48 In die-
sem Kontext hätten die umfangreichen frühen 
Hexenverfolgungen um die Mitte des 16. Jahrhun-
dert wohl den Nachweis dafür erbringen sollen, 
dass durch die neuen gerichtlichen Mittel der 
Schutz der vitalen gesellschaftlichen Interessen 
erst recht – und zwar auf eine vermeintlich viel 
gründlichere Art – gelang. Anders als bei der Ver-
folgung der fremden „landschädlichen Leute“ 
konnte dabei nämlich auch das immer stärker 
wahrgenommene Gefahrenpotenzial im Inneren 
der eigenen Gemeinschaft bekämpft werden. Und 
im Gegensatz etwa zu den gleichzeitigen Verfol-
gungen in der Stadt Konstanz ermöglichten die 
Bregenzerwälder Hexenprozesse den angeblich 
magisch Geschädigten unmittelbare Reaktionen 
auf die Bedrohungen, denn hier erschienen diese 
nicht mehr als Strafe Gottes mit dem eigenen 
Wohlverhalten verknüpft. 

Wie die Theorien der elaborierten Hexenlehre 
selbst ursprünglich Produkte modernen Denkens 
dargestellt hatten,49 sind die frühen Hexenprozes-
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se im Bregenzerwald jedenfalls als ein Ausdruck 
der Modernisierung und nicht der Rückständig-
keit eines abgelegenen Alpentales zu verstehen. 
Die Ergebnisse der Hexenjagd entsprachen aller-
dings nicht den hehren Zielen und drohten auf die 
Dauer, die errungenen Freiheiten des Gerichts zu 
konterkarieren. Eine der Folgen dieser frühen 
Erfahrung mit der Dialektik der Moderne bestand 
im Bregenzerwald darin, dass künftig keine Hexen-
prozesse mehr geführt wurden. Andere Teile der 
untersuchten Region mussten noch viele Genera-
tionen später zur Einsicht gezwungen werden, 
dass diese Art von Gerichtsverfahren ein ungeeig-
netes Mittel bildete, die sozialen und wirtschaft-
lichen Probleme zu lösen. 

Schluss

Abschließend sei nochmals betont, dass eine im 
topografischen Sinn grenzüberschreitende Betrach-
tung der Hexenverfolgungen in der Region an 
Bodensee und Alpenrhein für die Bewertung der 
Ereignisse in den einzelnen politischen Gebilden 
unabdingbar ist. Das Bemühen um ihr Verständnis 
erfordert auch eine thematische Grenzüberschrei-
tung beziehungsweise eine Ausweitung der Be-
trachtung auf zeitlich vorangehende und parallel 
verfolgte Deliktarten. Von hoher Bedeutung – vor 
allem im Hinblick auf die Verfolgungsintensität 
– erscheint darüber hinaus die Eruierung einer 
internen Grenze, deren Überschreitung erst fest-
gestellt werden kann, wenn die Begrifflichkeiten 
geklärt sind. Wie vor allem die Quellen aus dem 
st. gallischen Raum eindrücklich belegen, achte-
ten schon die Zeitgenossen – genauer gesagt: die 
zuständigen Gerichtsbeisitzer – penibel auf eine 
klare Unterscheidung von Zauberei und Hexerei, 
wenn sie schädigende Magie höchstens durch 
einen impliziten oder expliziten Teufelsbund 
wesentlich vertiefen, aber nicht oder nur sehr 
selten durch den Sektencharakter des Hexensab-
bats erweitern lassen wollten. Auf Seiten der 
Bevölkerung war eine solche klare semantische 
Trennung jedoch von vornherein nicht notwendig, 
denn eine „elaborierte Hexenverfolgung von 
unten“ gab es in der Bodenseeregion nur in gerin-
gen Ansätzen. In der Literatur jedoch verursachen 
die Überschreitungen der angesprochenen inter-
nen Grenze immer wieder große Verwirrung. 
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